
     

 
 

1. Änderung der Satzung der Stadt Flensburg  
über das Besondere Vorkaufsrecht 

gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
für den Bereich 

„Bahnhofsumfeld“ 
 
Aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, 

Seite 2414), zuletzt geändert durch Art. 118 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), in 

Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 

(GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.03.2012 (GVOBl. Schl.-

H., Seite 371), wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung am 23.06.2016 folgende 
Satzung erlassen: 

 

Präambel 
 

Der Bahnverkehr ist ein zentrales Element der regionalen und überregionalen Verkehrsanbindung 

Flensburgs. Der Fortbestand und die optimierte Weiterentwicklung sind ein Bestandteil der von der 

Stadt Flensburg verfolgten Strategie im Bereich der Mobilität und des Klimaschutzes. Die 

Bahnanlagen sind ein prägendes und begrenzendes Element ihrer stadträumlichen Umgebung. 

 

Im Rahmen der optionalen Entwicklung eines Bahnhofes im Bereich Flensburg-Weiche und einer 
gegebenenfalls teilweise veränderten Streckenführung können im Bereich des Bahnhofes 

Gleisanlagen entbehrlich werden. Dadurch können sich neue Arrondierungs- und 

Entwicklungsflächen für die städtebauliche Entwicklung im Bahnhofsumfeld, insbesondere des 

Sanierungsgebietes „Südstadt, Bahnhofsumfeld“ gewonnen werden. Die von der seit dem 28.06.2011 

rechtskräftigen Satzung nicht umfassten Flächen der Gleisanlagen im Bahnhofsbereich sollen daher 

in den Geltungsbereich einbezogen werden. 

 

Zur Sicherung der Entwicklungsoptionen im Bahnhofsumfeld wird die nachfolgende 1. Änderung der 

Satzung über das besondere Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Ziffer 2 Baugesetzbuch erlassen: 

 
§ 1 

 

Der Stadt Flensburg steht in dem in § 2 bezeichneten Gebiet ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken 

gemäß § 25 Abs. 1 Ziffer 2 BauGB zu. 

 

§ 2 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flächen, die auf dem beigefügtem Plan eingegrenzt sind. 

Diese Darstellung ist Bestandteil der Satzung 
 

§ 3 
 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

 

Flensburg, 28.06.2016 

 

Der Oberbürgermeister 

 

Gez. Faber    L.S.    
 

Simon Faber        

Oberbürgermeister 

 

Anlage 

Geltungsbereich 

Hinweis: 
Die amtliche Bekanntmachung 
ist ab dem 01.07.2016 auf 
www.flensburg.de und am 
04.07.2016 in den Flensburger 
Tageszeitungen erfolgt. Die 
Rechtskraft ist somit am 
05.07.2016 eingetreten. 




